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§ 73a AWG 2002 Duldungspflichten
und Entschädigungen

 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Liegenschaftseigentümer und die an den Liegenschaften dinglich oder obligatorisch Berechtigten haben

das Betreten der Liegenschaften und der Anlagen und die Durchführung der gemäß § 73 erforderlichen

Maßnahmen durch die Organe der zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes zuständigen Behörden oder durch die

zur Setzung von Maßnahmen verpflichteten oder berechtigten Personen oder die von diesen Behörden oder

Personen herangezogenen Dritten zu dulden. Die zur Duldung Verpflichteten sind vorher zu verständigen.

2. (2)Im Streitfall entscheidet die zuständige Behörde gemäß § 73 Abs. 7 über die Duldungspflicht mit Bescheid.

Dieser Bescheid wirkt auch gegen alle späteren Liegenschaftseigentümer und an den Liegenschaften dinglich

oder obligatorisch Berechtigten.

3. (3)Soweit durch die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen gemäß § 73 durch die Organe der zur

Vollziehung dieses Bundesgesetzes zuständigen Behörden oder von diesen Behörden herangezogenen Dritten

dem zur Duldung Verpflichteten ein Vermögensschaden entsteht, ist dieser angemessen zu entschädigen. Dies

gilt nicht für Personen, die als Verpflichtete herangezogen werden können. Über die Entschädigung entscheidet

die zuständige Behörde gemäß § 73 Abs. 7 mit Bescheid.
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